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vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für Transformatoren, Wand
ler, Drosselspulen und Transdukto
ren ab 6,3 kVA (P-Sonderdruck 
Nr. 1224 des Gesetzblattes) 
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für Keramik- und Glasmaschi- 
nen sowie deren Ersatzteile (P-Son
derdruck Nr. 1249 des Gesetzblattes) 
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für Elektronenröhren und 
Leuchtstoffe (P-Sonderdruck Nr. 1232 
des Gesetzblattes)
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für spanabhebende Werkzeug
maschinen für die Bearbeitung pris
matischer Teile, Bearbeitungsvor
richtungen, Erzeugnisse der Schmier
technik sowie Maschinen und Ge
räte zur Prüfung von Werkstoffen 
(P-Sonderdruck Nr. 1206 des Gesetz
blattes)
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für Erzeugnisse der Draht
nachrichtentechnik und der Funk
technik (P-Sonderdruck Nr. 1223 des 
Gesetzblattes)
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für Textilmaschinen und Ma
schinen für die Bekleidungsherstel
lung (P-Sonderdruck Nr. 1207 des 
Gesetzblattes)
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für Maschinen und Ausrü
stungen der Datenverarbeitung und 
Bürotechnik sowie Planungs- und 
Dispositionsgeräte einschließlich 
Karteien (P-Sonderdruck Nr. 1226 
des Gesetzblattes)
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für Maschinen und Ausrü
stungen für die Metallurgie, Bau
stoffindustrie und für die metallver
arbeitende Industrie (P-Sonderdruck 
Nr. 1225 des Gesetzblattes) 
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für elektronische Bausteine, 
Baugruppen, Geräte und Einrichtun
gen für die Überwachung, Regelung 
und Steuerung (P-Sonderdruck 
Nr. 1227 des Gesetzblattes) 
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für elektrische Haushaltgeräte 
(P-Sonderdruck Nr. 1233 des Gesetz
blattes)
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für Autogen-Schweiß- und 
-Schneidausrüstungen einschließlich 
Zubehör, Einzel- und Ersatzteile 
(P-Sonderdruck Nr. 1212 des Gesetz
blattes)
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für Scheren, Manikürpflege
artikel und Rasurtechnik (P-Sonder
druck Nr. 1212 des Gesetzblattes) 
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für Heißwasserbereiter für 
feste Brennstoffe (P-Sonderdruck 
Nr. 1212 des Gesetzblattes) 
vom 22. Mai 1985 über die Industrie
preise für Erzeugnisse verzinkten 
Eisengeschirrs (P-Sonderdruck
Nr. 1212 des Gesetzblattes).

Anordnung 
über das Statut für das Bauhaus Dessau

vom 10. Dezember 1986

§ 1
Das Statut für das Bauhaus Dessau gemäß Anlage wird 

für verbindlich erklärt.

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1987 in Kraft.

Berlin, den 10. Dezember 1986

Der Minister für Bauwesen
J u n k e r

Anlage
zu vorstehender Anordnung

Statut 
für das Bauhaus Dessau

Das Bauhaus Dessau ist eine Stätte der Bildung, der For
schung und Entwicklung sowie des internationalen Erfah
rungsaustausches und der gegenwartsbezogenen Pflege des 
Erbes auf den Gebieten von Städtebau und Architektur, Pro
dukt- und Umweltgestaltung sowie architekturbezogener 
Kunst der Deutschen Demokratischen Republik. Den fort
schrittlichen Traditionen verpflichtet, leistet das Bauhaus 
Dessau in enger Verbindung mit der Praxis einen schöpferi
schen Beitrag zur weiteren sozialistischen Entwicklung von 
Städtebau, Architektur und bildender Kunst sowie zur an
spruchsvollen Gestaltung und zur Erhöhung des Gebrauchs
wertes von Industrieerzeugnissen.

§ 1
Rechtliche Stellung, Name und Sitz ,

(1) Das Bauhaus Dessau ist juristische Person und Haus
haltsorganisation. Es trägt den Namen „Bauhaus Dessau“.

(2) Der Sitz des Bauhauses Dessau ist Dessau.
(3) Das Bauhaus Dessau führt ein Dienstsiegel und ein 

Signet.
(4) Das Bauhaus Dessau ist eine nachgeordnete Einrichtung 

des Ministeriums für Bauwesen.

§ 2

Aufgaben
(1) Am Bauhaus Dessau wird die Weiterbildung von Archi

tekten, Städteplanem, Formgestaltern und bildenden Künst
lern durchgeführt. Es fördert mit seinen nationalen und in
ternationalen Veranstaltungen die Entwicklung von hervor
ragenden Gestalterpersönlichkeiten für Forschung, Lehre und 
Praxis. Ausgewählte Studenten aus Hochschulen der DDR 
können am Bauhaus Dessau ein Förderstudium absolvieren.

(2) Durch Forschungs- und Entwicklungstätigkeit am Bau
haus Dessau ist das interdisziplinäre Zusammenwirken in der 
Werkstattarbeit und am Experiment insbesondere für die 
Lösung komplexer Gestaltungsaufgaben zu sichern sowie ein 
eigenständiger Beitrag zur Entwicklung von effektiven Lö
sungen des rechnergestützten Entwerfens in der Architekt «• 
und der Formgestaltung zu leisten.

(3) Das Bauhaus Dessau entwickelt insbesondere durch 
Werkstattwochen und periodisch zu veranstaltende Seminare 
den internationalen Erfahrungsaustausch auf den Gebieten


